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B E K A N N T M A C H U N G  
 

der Sitzung des Ortsbeirates Worms-Wiesoppenheim 

am Mittwoch, 31.05.2023, um 20 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses in Wiesoppenheim 

(Theodor-Storm-Straße 67) 

  
 

 
T A G E S O R D N U N G  

 
Öffentliche Sitzung 

 

1) Mitteilungen des Ortsvorstehers 

2) Bericht der Stadtdorf-Kümmerer 

3) Stand Glasfaserausbau 

4) Anfragen 

 
 
 
Worms-Wiesoppenheim, 23.05.2023 
gez. Peter Rißberger 
Ortsvorsteher 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

des Oberbürgermeisters über die Wahllokale 
 

sowie der Kandidatinnen und Kandidaten 
 

zur Jugendparlamentswahl der Stadt Worms  
vom 19. bis 23. Juni 2023  

in den Schulen  
 

sowie am 30. Juni 2023  
im Haus der Jugend, 

Würdtweinstraße 12a, 67549 Worms 
 
 

I. 
 
Die Wahl zum Jugendparlament der Stadt Worms findet in den nachfolgend genannten Schulen in 
der Zeit vom 19. Juni 2023 bis zum 23. Juni 2023 zu den von den jeweiligen Schulen festgelegten 
Zeiten und am 30. Juni 2023 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Haus der Jugend, Würdtweinstraße 
12a, 67549 Worms, statt. 
 
Wahllokal/Schule Straße PLZ 
   
Realschulen plus   
   
Pfrimmtal-Realschule plus   
Standort Nievergoltstraße 63 67549 
   
Karmeliter-Realschule plus 
 

  

Standort Goethestraße 10a 67547 
   
Nibelungen-Realschule plus 
  

Karl-Hofmann-Anlage 2 67547 

   
Westend-Realschule plus Röderstraße 2 67549 
   
Integrierte Gesamtschulen   
   
Nelly-Sachs IGS  Neubachstraße 57 67551 
   
Gymnasien   
   
Eleonoren-Gymnasium Karlsplatz 3 67459 
   
Gauß-Gymnasium und Karl- Von-Steuben-Straße 31 67549 
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Hofmann-Schule (gemeinsa-
mes Wahllokal) 
   
Rudi-Stephan-Gymnasium Von-Steuben-Straße 31 67549 
   
Berufsschulen/Berufsbildende 
Schulen 

  

   
BBS Wirtschaft Von-Steuben-Straße 31 67549 

 
 

II. 
 
Wählen können alle Jugendlichen und junge Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren; also alle 
zwischen dem 30.06.2001 und dem 30.06.2009 Geborenen, die ihren Hauptwohnsitz in Worms 
haben. 
 
 

III. 
 
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich zur Wahl des Jugendparlaments: 
 

 Nachname Vorname 

1 Chekaik-Chaila Ikhlas 
2 Dillenburger Neele 
3 Djurovic Anastasia 
4 Dühr David 
5 Ellermann Laura 
6 Gerhardt-Hellerich Leon 
7 Hanif Falak 
8 Hinz Rahel 
9 Ihrig Gabriel 
10 Kani Utku Kar 
11 Kraft Laura 
12 Lebkücher Leonie 
13 Matter Mia-Sophie 
14 Meyer Fabian 
15 Nazari Freshta 
16 Obenauer Mikko 
17 Okonkwo Gloria 
18 Poghosyan Vilyam 
19 Schönsteiner Jan 
20 Schüttler Max 
21 Singh Taran Veer Kaur 
22 Smolczynski Nils 
23 Stefanova Anelia 
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24 Sußmann Miguel 
25 Telli Asli 
26 Trackert Lucie 
27 Veit Finn 
28 Vikhareva Vasilisa 
29 Werner David 
30 Wiedemann Julia 
31 Zabkowska Victoria Maria 

 
 

IV. 
 
Gewählt wird unter Beachtung der nachstehenden Grundsätze: 
 
- Die Wahl findet gemäß Art. 38 GG allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim statt. 
- Jede(r) Stimmberechtigte hat maximal 15 Stimmen. Für jede Bewerberin/jeden Bewerber kann 

nur 1 Stimme abgegeben werden. 
- Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen nur Bewerberinnen oder Bewerbern geben, 

deren Namen auf dem Stimmzettel aufgeführt sind. 
- Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine andere ein-

deutige Kennzeichnung, die den Wählerwillen erkennbar macht. 
 
 

V. 
 
Die Stimmabgabe ist geheim. Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den Stimm-
zettel entsprechend der Vorfaltung so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erken-
nen können, wie gewählt wurde und legen den Stimmzettel in die Wahlurne, sobald der Wahlvor-
stand dies gestattet. 
 
 

VI. 
 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes mög-
lich ist. 
 
 

VII. 
 
Jeder Wählende kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
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VII. 
 
Unter Angabe des vollständigen Namens (Vorname, Nachname) und des Geburtsdatums (Tag, 
Monat, Jahr) kann bis einschließlich 05.06.2023 formlos entweder per E-Mail an jugendparla-
ment@worms.de, über das Kontaktformular des Kinder- und Jugendbüros oder per Brief an das 
Kinder- und Jugendbüro Worms (Würdtweinstr. 12a, 67549 Worms) Briefwahl beantragt werden. 
Wenn Briefwahl beantragt wurde, sind die entsprechenden Briefwahlunterlagen bis spätestens 
30.06.2023 um 14:00 Uhr im Rathaus oder im Kinder- und Jugendbüro oder im Haus der Jugend 
abzugeben beziehungsweise in den Briefkasten zu werfen. 
 
 
 
 
Worms, 24.05.2023 
Stadtverwaltung Worms 
Der Stadtwahlleiter 
gez. Adolf Kessel 
Oberbürgermeister 
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